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Vergnügliche Pillen aus unserer Bundesverfassung

Art. 103

Das Bundesratsgeschäft hat sieben Depart'menter
Doch deren Umfang gibt verschieden viel zu tun.
So einer Innerlich' ist ausgeruht, dann brennt er
Auf die Finanzen' oder bleibt beim Innern ruhn

Art. 1 04

Der Bundesrat ist stets befugt, im einzeln wie gesamt,
Experten extra beizuziehn, die extra honoriert.
So sie nicht gleicher Meinung sind, so sind sie unverschammt,
Sie werden auch gleich kalt gestellt und jetzab ignoriert.

WS

Ode
hinter Vorhängen zu singen

Du versprachst uns den Himmel auf Erden,
o groher Stalin, nun verzeih,
wenn wir allmählich ungeduldig werden.

Du kündetest uns Glück und täglich Brot:
wir darben immer noch und leiden Not.

Wir sollten frei sein, so ward uns gesagt:
doch im Gefängnis liegt, wer's je gewagt.
Du riefest Spiele aus, Belehrung, Sport:
damit nahmst du uns nur die Kinder fort.

Es sollte Friede werden in der Welt:
trotzdem verschlingt die Rüstung alles Geld.

Du sprachst von Gleichheit viel: was wir errackern,
ihr wollt es ernten ohne erst zu ackern.

Den Trost der Kirche brauche man nicht mehr:
doch fällt uns selbst mit ihm das Leben schwer.

Soll das denn ewig so weiter gehn?
Verzeih o Stalin,
wir möchten endlich Beweise sehn. H.KI
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